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Warum Gefährdungsbeurteilung? 
Das staatliche Recht im Arbeitsschutz stellt das Instrument der Gefährdungsbeurteilung (GBU) in 
den Mittelpunkt der Arbeitgeberverantwortung. Die Aufforderung an den Arbeitgeber, eine Gefähr-
dungsbeurteilung durchzuführen, findet man im Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG). Konkretisierende 
Aspekte dazu finden sich auch in der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), in der Biostoffverordnung 
(BioStoffV), in der Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV), im Mutterschutzgesetz, im Jugendarbeits-
schutzgesetz und nicht zuletzt in der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV). Bei Explosions-
gefahren, wie sie z. B. in Biogasanlagen auftreten, ist die Gefährdungsbeurteilung Basis für das 
ebenfalls in der BetrSichV geforderte Explosionsschutzdokument. Der Arbeitgeber soll dabei Exp-
losionsgefahren bei der Arbeit in seiner Anlage erkennen, beurteilen und geeignete Schutzmaß-
nahmen umsetzen. Ohne Hilfe ist er dabei oft überfordert. Ein vom Planer der Anlage gekauftes 
Explosionsschutzdokument nutzt aber wenig, weil das Ziel, dass sich der Unternehmer mit den 
Gefährdungen in seiner Anlage auseinandersetzt und Wege sucht die Gefährdung zu minimieren, 
nicht erreicht wird. 

Diese Vorlage soll den Betreibern von landwirtschaftlichen Biogasanlagen Hilfestellung bei der 
Erstellung und Dokumentation ihrer anlagenspezifischen Gefährdungsbeurteilung geben. Sie ent-
hält die wichtigsten Gefährdungen der derzeit üblichen Anlagentypen und darüber hinaus Elemen-
te aus der Gefährdungsbeurteilung für Gefahrstoffe (Punkt 3.) und der Gefährdungsbeurteilung für 
Biostoffe (Punkt 4.). Punkt 2 dieser Gesamtgefährdungsbeurteilung ist Grundlage für das Explosi-
onsschutzdokument. Die Gesamtgefährdungsbeurteilung Biogas kann als ungeschütztes Word-
Dokument vom Betreiber beliebig an jede Anlage angepasst und weiterentwickelt werden. In jeder 
Biogasanlage ist zu prüfen, ob weitere Gefährdungen bestehen und in die Dokumentation aufge-
nommen werden müssen. 

Umfassende Informationen über Sicherheitsregeln in Biogasanlagen können der TI 4 (Technische 
Information 4) des Spitzenverbandes der Landwirtschaftlichen Sozialversicherung entnommen 
werden.  

Auch für Altanlagen, die vor Inkrafttreten der BetrSichV am 1.10.2002 in Betrieb genommen wur-
den, muss nach § 27 BetrSichV bis zum 31.12.2005 eine Gefährdungsbeurteilung und ein Explosi-
onsschutzdokument erstellt werden. 

 
Prüfungen von Biogasanlagen auf Grundlage der BetrSichV  
Prüfung nach § 14 Abs. 1-3 vor Inbetriebnahme und wiederkehrende Prüfung nach § 15 Abs. 
15 BetrSichV 
Aus der Betriebssicherheitsverordnung ergeben sich Prüfpflichten für alle Betreiber von Biogasan-
lagen, das heißt auch für Betreiber ohne Beschäftigte im Sinne des ArbSchG.  
Die BetrSichV basiert auf dem Arbeitsschutzgesetz und hinsichtlich überwachungsbedürftiger An-
lagen (Abschnitt 3) auf dem Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG). 
Gemäß §1 (2) Ziffer 3. BetrSichV sind „Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen, die Geräte, 
Schutzsysteme oder Sicherheits-, Kontroll- oder Regelvorrichtungen im Sinne des Artikels 1 der 
RL 94/9/EG sind oder beinhalten“ überwachungsbedürftig und unterliegen der BetrSichV. 
Da der dritte Abschnitt der BetrSichV auf alle wirtschaftlichen Unternehmungen anzuwenden ist, 
findet er auch Anwendung auf alle Biogasanlagen unabhängig von der Beschäftigung von Arbeit-
nehmern. Folglich unterliegen alle Biogasanlagen unabhängig von der Beschäftigung von Arbeit-
nehmern der Prüfpflicht nach den §§ 14 und 15 BetrSichV. 
 
Prüfung nach Anhang 4 Abschnitt A Ziffer 3.8 BetrSichV 
§12 (1) BetrSichV sagt aus, dass überwachungsbedürftige Anlagen nach dem Stand der Technik 
montiert, installiert und betrieben werden müssen. Stand der Technik schließt auch die Anforde-
rungen des Abschnitts 2 der BetrSichV zum Schutz von Beschäftigten ein. Der Abschnitt 2 setzt 
die Mindestanforderungen zum betrieblichen Explosionsschutz der Richtlinie 1999/92/EG in natio-
nales Recht um. Zum Nachweis, dass der Stand der Technik beim Betrieb von Biogasanlagen ein-
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gehalten wird, ist auch die Prüfung nach Anhang 4 Abschnitt A Ziffer 3.8 vor der Inbetriebnahme 
bei Biogasanlagen vorzunehmen.  

Im Anhang 4 Abschnitt A Ziffer 3.8 wird auch auf den Schutz Dritter eingegangen. 

„Vor der erstmaligen Nutzung von Arbeitsplätzen in explosionsgefährdeten Bereichen muss die 
Explosionssicherheit der Arbeitsplätze einschl. der vorgesehenen Arbeitsmittel und der Arbeitsum-
gebung sowie der Maßnahmen zum Schutz von Dritten überprüft werden. Sämtliche zur Gewähr-
leistung des Explosionsschutzes erforderlichen Bedingungen sind aufrechtzuerhalten. Diese Prü-
fung ist von einer befähigten Person durchzuführen, die über besondere Kenntnisse auf dem Ge-
biet des Explosionsschutzes verfügt.“ 
Die Überprüfung nach Anhang 4 Abschnitt A Ziffer 3. 8 stellt eine gesamtheitliche Systembetrach-
tung unter Einbeziehung aller Funktionseinheiten und deren Wechselwirkungen zum Schutz von 
Beschäftigten und Dritten dar. Sie dient dem Nachweis der Richtigkeit des Explosionsschutzkon-
zepts und seiner Umsetzung in die gesamte überwachungsbedürftige Anlage und kann sich auf 
bereits durchgeführte Prüfungen abstützen. 
Die Prüfung entsprechend Anhang 4 Abschnitt A Ziffer 3.8 findet demnach Anwendung auf alle 
Biogasanlagen, die nach dem Inkrafttreten der BetrSichV (03.10.2002) in Betrieb genommen wur-
den. 
 
Übersicht Explosionsschutzdo-

kument 
erforderliche Prüfung durch befähigte Person 

 Gefährdungsbeurteilung 
und Explosionsschutz-
dokument 

Prüfung nach § 14 
BetrSichV vor 
Inbetriebnahme 

Prüfung nach § 
15 BetrSichV 
(Wiederholungs-
prüfung) max. alle 
3 Jahre) 

Prüfung nach An-
hang 4 Abschnitt 
A Ziffer 3.8 
BetrSichV 

Inbetriebnahme 
vor dem 
3.10.2002 bzw. 
1.1.2003 

ja 
(bis 31.12..2005) 

entfällt Ja 
Frist legt Betrei-
ber fest (max. 

3Jahre)** 

nein 

Nach dem 
3.10.2002  
1.1.2003 wesent-
lich geändert 

ja 
(vor Inbetriebnahme) 

ja 
(vor Wiederinbe-

triebnahme) 

ja 
Frist legt Betrei-
ber fest (max. 

3Jahre) 

ja 
(vor Wiederinbe-

triebnahme) 

Inbetriebnahme 
nach dem 
3.10.2002 
1.1.2003 

ja 
(vor Inbetriebnahme) 

ja 
(vor Inbetrieb-

nahme) 

ja 
Frist legt Betrei-
ber fest (max. 

3Jahre) 

ja 
(vor Inbetrieb-

nahme) 

** Prüfung nach § 15 unter Berücksichtigung der Übergangsfristen nach § 27 BetrSichV spätestens bis 31.12.2007. 
Für die Prüfungen nach §14 und §15 gilt als Inbetriebnahmestichtag der 1.1.2003 (Inkrafttreten des Abschnittes 3) 
 
Prüfen von Anlagenteilen auf Dichtheit (siehe TI 4 Anlage 10 Punkt 1.4) 
Auf Dauer technisch dichte Anlagenteile sind vor der ersten Inbetriebnahme sowie nach längeren 
Betriebsunterbrechungen, Veränderungen, Reparatur oder Umbauarbeiten größeren Ausmaßes 
als Ganzes oder in Abschnitten auf Dichtheit zu prüfen. Technisch dichte Anlagen deren Dichtheit 
durch Wartung und Überwachung ständig gewährleistet wird, sind zusätzlich regelmäßig entspre-
chend einem Prüfplan zu prüfen 
 
Verwendete Abkürzungen: 
g. e. A.  gefährliche explosionsfähige Atmosphäre 
TI 4  Technische Information 4 (Sicherheitsregeln für Biogasanlagen) 
BHKW  Blockheizkraftwerk 
GBU  Gefährdungsbeurteilung 
UEG  untere Explosionsgrenze  
OEG  obere Explosionsgrenze 
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Allgemeine Angaben zur Biogasanlage 

Betreiber:       Aufgaben übertragen an:       

      Zahl der AN (ArbSchG § 6):       

Datum:       An GBU beteiligte Personen:       

Unterschriften:  
 

1. Allgemeiner Teil 
 

1.1 Allgemeine Gefährdungen – Organisation  

Erfüllt? Bereich,  
Tätigkeit 

Gefährdung Schutzmaßnahme 
Ja Nein ent-

fällt 

Realisie-
rung 

Wer/wann

Verantwortung 
 

Aufgaben, Verantwort-
lichkeiten und Kompe-
tenzen nicht oder unklar 
geregelt. 

Alle Aufgaben, Kompetenzen und 
Verantwortlichkeiten liegen beim 
Unternehmer. Abweichungen von 
dieser Regel sind schriftlich fixiert. 

Beim Einsatz von Fremdfirmen 
werden die Arbeiten vom Unter-
nehmer koordiniert. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

      
 
 
 

 
      

Auswahl von 
neuen Beschäf-
tigten 

 

Ungeeignete Personen 
einsetzen (Gesundheits- 
und Sachschäden). 

Arbeitsmedizinische Eignung ist vor 
Einstellung abgeklärt. 

Betriebliche Eignungskriterien (z.B. 
Ausbildung) sind festgelegt und 
werden beachtet. 

Notwendige Fahrausweise werden 
überprüft. 

Neue Beschäftigte werden gezielt 
eingearbeitet und begleitet. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

      
 

      
 
 

      
 

      

Arbeiten ohne 
entsprechende 
Aus- und Wei-
terbildung  
 

Sich selbst, andere Be-
schäftigte und weitere 
Personen gefährden. 

Aufträge werden nur Beschäftigten 
mit entsprechender Aus- und Wei-
terbildung erteilt. 

Beschäftigte werden gezielt weiter-
gebildet. 

Nur entsprechend ausgebildete 
Personen werden eingestellt. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

      
 
 

      
 

      

Unterweisung,  
Instruktion, 
Information 

Gefahren nicht erken-
nen und oder Sicher-
heitsmaßnahmen nicht 
beachten 

Beschäftigte werden vor Aufnahme 
ihrer Tätigkeit über mögliche Gefah-
ren sowie über Maßnahmen zu 
deren Abwendung unterwiesen. 

 

 

        

Arbeitszeit Arbeitszeiten, Erholzei-
ten und Pausen nicht 
einhalten 

Regelarbeitszeiten werden ein-
gehalten. 

Ruhepausen werden eingehalten. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

      
 

      

Erste Hilfe Nicht ausreichende 
Erstversorgung nach 
einem Unfall oder bei 
einer plötzlichen Krank-
heit. 

Erste Hilfe Material ist vorhanden 
(Verbandkasten nach DIN 13157) 

Notrufnummern sind bekannt. 

Ausgebildeter Ersthelfer ist erreich-
bar.  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

      
 

      

      

 



Erfüllt? Bereich,  
Tätigkeit 

Gefährdung Schutzmaßnahme 
Ja Nein ent-

fällt 

Realisie-
rung 

Wer/wann
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1.2 Gefährdungen – Arbeitsplatz allgemein 

Belüftung von 
Arbeitsplätzen 

Unzureichende oder 
schädigende Atemluft 

Ausreichende, zugfreie Be- und 
Entlüftung ist sichergestellt [siehe 
Arbeitsstättenregeln 
(www.baua.de)] 

         

Beleuchtung 
von Arbeits-
plätzen 

Unzureichende Beleuch-
tung 

Ausreichend Tageslicht ist vorhan-
den. 

Angemessene, blendfreie künstli-
che Beleuchtung ist vorhanden 
(siehe ASR A3.4) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

      
 

      

Fluchtwege und 
Notausgänge 

Bei Gefahren den Raum 
nicht schnell verlassen 
können 

Fluchtwege und Notausgänge sind 
vorhanden und nicht verstellt (ASR 
A 2.3). 

Kennzeichnung ist vorhanden und 
nachleuchtend ausgeführt. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

      
 

      

Verkehrswege Ausrutschen, Stolpern, 
Stürzen, Anfahren durch 
Fahrzeuge 

Verkehrswege sind gerade, rutsch-
hemmend und ohne Hindernisse 
angelegt. 

Verkehrswege sind ausreichend 
beleuchtet. 

Fußgängerweg ist vom Fahrzeug-
verkehr getrennt und 

gekennzeichnet. 

Ausreichend Freiraum an beiden 
Seiten der Verkehrswege für kraft-
betriebene Beförderungsmittel (≥ 
0,5 m) ist vorhanden. 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

      
 
 

      

 
      
 

      

      

 

1.3 Gefährdungen – Technik 

Auf-/Abstieg 
und Ein-
/Ausstieg bei 
Fahrzeugen 
 

Absturz Nur vorgesehene Aufstiege und 
Handgriffe werden benutzt. 

Beschädigte Aufstiege und Hand-
griffe werden sachgerecht instand 
gesetzt. 

Verschmutzte Aufstiege, Tritte und 
Handgriffe werden gereinigt, ggf. 
von Eis und Schnee befreit. 

Vom Schlepper wird rückwärts ab-
gestiegen und nicht vorwärts abge-
sprungen. 

Sicherheitsschuhe/Sicherheitsstiefel 
werden zur Verfügung gestellt und 
getragen. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

      
 

      
 
 

      
 
 

      
 

 
      

Wartungs- und 
Instandhal-
tungsarbeiten  

Ecken, Kanten, Spitzen 
und Schneiden von 
Werkzeugen, Geräten 
und Maschinen. 

Hinweise in Bedienungsanleitungen 
werden beachtet. 

Geeignete Werkzeuge und/oder 
Spezialwerkzeuge werden verwen-
det 

Geeignete PSA und anliegende 
Arbeitskleidung wird zur Verfügung 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

      
 

      
 
 

      



Erfüllt? Bereich,  
Tätigkeit 

Gefährdung Schutzmaßnahme 
Ja Nein ent-

fällt 

Realisie-
rung 

Wer/wann
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gestellt und getragen. 

Wartungs- und 
Instandhal-
tungsarbeiten 
an Maschinen 
und Fahrzeugen 

Bewegte Maschinenteile 
(z.B. Wellen, Keilriemen, 
Zahnräder, Kurbeltriebe)

Offene Motorhaube, 
Verkleidungsteile  

Wartungs- und Instandhaltungsar-
beiten werden gemäß Bedienungs-
anleitung ausgeführt. 

Maschinen werden nur mit vom 
Hersteller vorgesehenen Werkzeu-
gen und Schutzvorrichtungen be-
trieben; 

Wartungs- und Instandhaltungsar-
beiten werden nur bei abgestelltem 
Motor (z.B. Zündschlüssel abzie-
hen, keine Person in Fahrerkabine) 
durchgeführt. 

Verkleidungsteile z. B. Motorhaube, 
die durch ungewollte Bewegungen 
Verletzungen verursachen können 
werden in geöffneter Stellung gesi-
chert. 

Dritte werden aus dem Gefahrbe-
reich verwiesen. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

      
 

 
      
 
 
 

      
 
 
 
 

      
 

 
 
 
      

Einsatz von 
Maschinen, 
Geräten und 
Fahrzeugen  

Lärm Bei Neuanschaffungen wird auf 
geprüfte Maschinen, Fahrzeuge 
und Geräte mit geringem Lärmpe-
gel geachtet. 

Türen bei Fahrzeugen und Maschi-
nen werden geschlossen gehalten. 

Expositionszeiten werden so weit 
möglich verringert. 

Job Rotation wird wo nötig durchge-
führt. 

Ab 80 dB(A) wird Gehörschutz zur 
Verfügung gestellt und ab 85 dB(A) 
zwingend getragen. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

      
 
 

 
      
 

      
 

      
 

      

Kraftbetätigte 
Türen und Tore 

Herabfallen, Einklem-
men von Personen, 
Eingeschlossen werden 

Fallsicherung vorhanden 

Totmannschaltung oder Kontaktleis-
te an der Hauptschließkante ist 
vorhanden. 

Manuelle Betätigung ist vorhanden. 

Regelmäßige Prüfung durch befä-
higte Person wird durchgeführt. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

      

      
 
 

      

      

Aufstiege Abrutschen, Stürzen Regelmäßig zu Kontrollgängen 
benutzte Aufstiege sind als Treppen 
mit rutschhemmenden Stufen und 
Geländer ausgeführt. 

Senkrechte Leitern haben einen 
durchgehenden Sprossenabstand 
von mindestens 15 cm zu festen 
Bauteilen. 

Sprossen sind gegen seitliches 
Abrutschen gesichert. 

Ein- und Ausstiege sind mit Festhal-
temöglichkeiten versehen. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

      
 
 
 
 

      
 

 
 
      
 

      



Erfüllt? Bereich,  
Tätigkeit 

Gefährdung Schutzmaßnahme 
Ja Nein ent-

fällt 

Realisie-
rung 

Wer/wann
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Bei einer Länge von mehr als 5 m 
ist durchgehender Rückenschutz 
vorhanden, der bei 3 m Höhe be-
ginnt. 

Bei einer Länge größer 10 m ist 
entweder spätestens bei 10 m ein 
Klapppodest eingebaut oder der 
Leiterzug ist versetzt. (siehe DIN 
EN 18 799-1, DIN EN 24532) 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

      
 
 
 

      

Elektrische An-
lagen 

Gefährliche Körperströ-
me, Brandgefahr, Licht-
bogenbildung, Verbren-
nungen 

Elektrische Anlagen werden von 
einer Elektrofachkraft instand gehal-
ten. 

Elektrische Anlagen und bewegli-
che Leitungen werden regelmäßig 
auf äußerlich erkennbare Mängel 
(lose herunterhängende Leitungen, 
Schadnagerfraß, ….) untersucht. 

Bei Beschädigungen werden sie 
repariert oder der Verwendung ent-
zogen. 

Verlängerungsleitungen werden 
nicht als ständige Zuleitung benutzt.

Stromführende Teile innerhalb von 
Sicherungs- oder Verteilerkästen 
sind abgedeckt. 

Steckdosenstromkreise sind mit 
30mA FI-Schutzschaltern geschützt 

Stromkreise mit Frequenzumrich-
tern sind mit einem FI-Schutz-
schalter Typ B ausgerüstet 

Prüftasten der Fehlerstromschutz-
schalter werden regelmäßig und 
nach jedem Gewitter betätigt.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

      
 
 

      
 
 
 
 

      
 
 

      
 

      
 
 

      
 
 

      

 

      

 

Erdverlegte 
Leitungen für 
Elektrizität, Gas 
oder Substrat 

Mit der Beschädigung 
einhergehende Gefähr-
dungen durch Strom, 
Gas oder Substrat 

Sind Erdleitungen vorhanden, wird 
deren Lage und Verlauf ermittelt 
und im Fortgang der Arbeiten be-
rücksichtigt. 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

      
 
 

      
 

1.4 Spezielle Gefährdungen – Lagerung von Flüssigmist (siehe auch Punkt 3. ) 

Gülle fahren, 
Arbeiten an:  

1.4.1 Offenen 
Güllegruben 
und Behältern 

Hineinstürzen, Hinein-
stürzen von Fahrzeu-
gen, Ertrinken. 

Offene Jauche-, Güllegruben, Fo-
lienerdbecken oder Regenwasser-
auffangbecken sind mit einer 
1,80 m hohen, geschlossenen, nicht 
durchsteigbaren Umwehrung gesi-
chert. 

An den Entnahmestellen befinden 
sich 30 cm hohe Anfahrsockel. 

Folienerdbecken und Regenwas-
serauffangbecken sind mit Aus-
stiegshilfen versehen 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

      
 
 
 
 
 

      
 

      
 



Erfüllt? Bereich,  
Tätigkeit 

Gefährdung Schutzmaßnahme 
Ja Nein ent-

fällt 

Realisie-
rung 

Wer/wann
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2. Betongedeck-
ten Güllebehäl-
tern 

Hineinstürzen, Ertrinken
 
 
 

Entnahme-, Rührwerks- oder Ein-
stiegsöffnungen von geschlossenen 
Güllegruben sind mit trittsicheren 
und befahrbaren Rosten und Abde-
ckungen oder Geländern gesichert. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

      

 

1.5 Spezielle Gefährdungen – Absturzgefahren am Fahrsilo 

Personenabsturz an der 
Anschnittkante 

Die Silohöhe ist kleiner als 1 m oder 
die mögliche Absturzhöhe wird 
durch stufenförmige Entnahme auf 
1 m begrenzt. 

Wenn nein: 
ein mit der Entnahmekante verfahr-
bares Geländer ist vorhanden. 

Wenn nein: 
durch eine Betriebsanweisung wer-
den sichere Verhaltensweisen beim 
Abdecken vorgegeben und die Mit-
arbeiter werden unterwiesen (siehe 
Anlage      ). 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

      
 
 
 

 
      
 
 

      

Zurückziehen 
der Folienabde-
ckung beim 
Fahrsilo 

Personenabsturz an der 
Silomauer 

Die Absturzhöhe ist kleiner als 1 m 
oder auf der Mauer ist ein Geländer 
gegen Personenabsturz ange-
bracht. 

Wenn nein: 
Durch eine Betriebsanweisung wer-
den sichere Verhaltensweisen beim 
Abdecken vorgegeben und die Mit-
arbeiter werden unterwiesen.  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

      
 
 
 

 
      

Absturz von Fahrzeugen 
beim Festwalzen 

Es werden 30 cm Anfahrsockel 
belassen. 

Bei Freigärhaufen: es ist sicherge-
stellt das ein Fahrzeug am Rand 
nicht abrutschen kann 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

      

Befüllen und 
abdecken des 
Fahrsilos 

Personenabsturz nach 
außen oder in eine leere 
Silokammer 

Die Absturzhöhe ist kleiner als 1 m 
oder auf der Mauer ist ein Geländer 
gegen Personenabsturz ange-
bracht. 

Wenn nein: 
Durch eine Betriebsanweisung wer-
den sichere Verhaltensweisen beim 
Abdecken vorgegeben und die Mit-
arbeiter werden unterwiesen. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

      
 
 
 

 
      

 

1.6 Spezielle Gefährdungen – Bedienen und Warten der Biogasanlage 

Wartung Gefahr durch sich dre-
hende Teile. 

Bei Wartungsarbeiten werden Ma-
schinen abgeschaltet und vor Wie-
dereinschalten gesichert.  

Eine Betriebsanweisung ist vorhan-
den. 

Die Mitarbeiter werden vor solchen 
Arbeiten unterwiesen. 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

      
 
 

      
 

      



Erfüllt? Bereich,  
Tätigkeit 

Gefährdung Schutzmaßnahme 
Ja Nein ent-

fällt 

Realisie-
rung 

Wer/wann
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Rührwerke war-
ten 

 

Quetschgefahr durch 
sich bewegende Teile 
z.B. an der Drehmo-
mentstütze bei langsam-
laufenden Rührwerken. 

Der Spalt ist so klein, dass niemand 
hineingreifen kann. 

Der Spalt ist nicht erreichbar oder 
vor Zugriff geschützt. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

      
 

      

Mechanische 
Gefährdung am 
Feststoffeintrag 

Gefahr des Hineinstür-
zens von Personen oder 
Kindern und in der Folge 
Verletzungsgefahr durch 
automatisch anlaufende 
Misch- und Zuführ-
schnecke. 

 

Die Oberkante des Befülltrichters 
liegt 1,8 m oder mehr über Flur und 
ist damit ausreichend gegen Hin-
einstürzen gesichert. 

Die Oberkante des Befülltrichters 
liegt weniger als 1,8 m über Flur 
und ist durch andere Maßnahmen 
gegen Hineinstürzen gesichert. 

Ein Warnschild welches auf die die 
Gefährdung hinweist ist vorhanden 

Weitere Maßnahmen zur Absiche-
rung des Feststoffeintragsystems 
können z. B. sein:  

Der Befülltrichter ist abgedeckt (Bei 
einer Höhe von 1,30 – 1,80 m über 
Flur) 

oder zum Schutz vor Hineinstürzen 
ist ein nicht durchsteigbares Tor 
angebracht. Das Tor ist elektrisch 
so verriegelt, dass in offenem Zu-
stand die Misch- und Zuführschne-
cken nicht anlaufen können. 

Anmerkung: Bei der Anlagenindi-
viduellen Gefährdungsbeurteilung 
und der Wahl der Sicherungsmaß-
nahme ist auch zu berücksichtigen 
ob Kinder Zugang zur Anlage ha-
ben 

Bei Wartungsarbeiten werden Ma-
schinen abgeschaltet und vor Wie-
dereinschalten gesichert.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

      
 
 
 

      
 
 
 

      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
      

Lärm Geeignete Gehörschützer sind vor-
handen und werden getragen. 

Hinweisschild ist vorhanden. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

      
 

      

Arbeiten im 
BHKW-Raum 

Heiße Oberflächen Heiße Oberflächen an Abgasanlage 
und Turbolader sind vor Zugriff 
geschützt. 
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2. Gefährdungen durch explosionsfähige Atmosphäre in der Biogasanlage 

Auswahl von Arbeitsmitteln (Geräte, 
Elektromotoren, Werkzeuge etc.) 
zur Verwendung in explosionsge-
fährdeten Bereichen nach Anhang 4 
Abschnitt B BetrSichV. Montage 
und Installation erfolgt nach dem 
Stand der Technik. 

Im Übrigen werden in explosionsge-
fährdeten Bereichen nur Arbeitsmit-
tel, Kommunikationsgeräte und 
Arbeitskleidung benutzt, durch die 
keine Entzündung erfolgen kann (z. 
B. statisch nicht aufladbare Arbeits-
kleidung, Persönliche Schutzaus-
rüstung, Handwerkzeuge etc.). 

          

In den explosionsgefährdeten Be-
reichen sowie innerhalb der 
Schutzabstände um die Gasspei-
cher ist Rauchen, offenes Feuer 
und der Zutritt für Betriebsfremde 
verboten. Die Bereiche sind an den 
Zutrittsstellen deutlich mit den un-
tenstehenden Verbotsschildern 
gekennzeichnet. Schutzabstände 
siehe Punkt 2.4.5 der TI 4 

 

         

2.1. Explosi-
onsgefahr all-
gemein 
 

Kein explosionsgefähr-
deter Bereich, wenn 
Bedingungen eingehal-
ten werden. 

Fehlmessungen von Gaswarnein-
richtungen werden vermieden in-
dem für die am Verwendungsort 
gegebenen Bedingungen geeignete 
und funktionsgeprüfte Geräte ein-
gesetzt werden. (Punkt 3.2.1.7 und 
3.3 TI 4)  

Alle in der Anlage verbauten Gas-
warneinrichtungen werden in re-
gelmäßigen Abständen (nach Her-
stellervorgaben) von entsprechend 
befähigten Personen gewartet und 
kalibriert.  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

      
 
 
 
 
 
 

      

2.1.1  
Gefahr durch 
austretendes 
Biogas im 
Normalbetrieb 
im Bereich der 
Über-, Unter-
drucksiche-
rung. 

 

Zonen:  

In der Nähe der Über-
druck-/Unterdruck-
sicherung (Zone 1 im 
Umkreis von 1 m, Zone 
2 im Umkreis von 3 m) 

Über-/Unterdrucksicherung ist wir-
kungsvoll vor Frost geschützt. 

Der Flüssigkeitsstand wird wöchent-
lich überprüft oder bleibt konstrukti-
onsbedingt konstant. 

Die explosionsgefährdeten Berei-
che sind mit Warnschildern ge-
kennzeichnet. 
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Es werden nur Geräte und Schutz-
systeme verwendet, die den Anfor-
derungen Anhang 4 Abschnitt B der 
BetrSichV entsprechen ( in der Zo-
ne 1 – Kategorie 1 oder 2, in der 
Zone 2 – Kategorie 1, 2 oder 3) 

         

2.1.2  
Gefahr durch 
austretendes 
Biogas im Nor-
malbetrieb im 
Bereich des 
Folienspei-
chers: 
 
 
 
 
 
 
 
a. Gärbehälter 
und Lagerbe-
hälter mit einfa-
cher Folienhau-
be: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zone 2 – 3m nach oben, 
3m seitlich und 2m nach 
unten, 45° ansteigend.  
Siehe auch TI 4 Anhang 
9 (Seite 57) 

Dichtheitsprüfung nach Anhang 13 
der TI 4 wurde durchgeführt. Zuläs-
sige Leckagerate wird eingehalten. 
 
Für die Biogasspeichermembran 
liegt ein Prüfzeugnis (siehe Anhang 
2 der TI 4) vor. 
 
(Anlage       zum Ex-Dokument) 
 
Drucküberwachung für Klemm-
schlauch ist vorhanden 
 

Alle Betriebsmittel mindestens ent-
sprechend Gerätegruppe II Katego-
rie 3 G 
 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

      
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
      

 
 
      

b. Gärbehälter 
und Lager mit 
Doppelfolien-
haube (Trag-
luftdach)und 
Zwischenraum-
überwachung: 

 

 

Um die äußere Folie 
und im Zwischenraum 
ist keine Zone auszu-
weisen, wenn die 
Durchströmung das 
diffundierende Biogas 
aus dem Gasspeicher 
ausreichend verdünnt  
(< 10% UEG), gezielt 
abführt und überwacht 
wird. 

          

c. Gärbehälter 
und Lager mit 
Doppelfolien-
haube (Trag-
luftdach): 

 

 

Zwischen Biogasmemb-
ran und Tragluftdach, ist 
durch diffundierendes 
Biogas und Undichtig-
keiten der Membran mit 
explosionsfähigen Ge-
mischen zu rechnen 
Zone 2 

 

Alle Betriebsmittel mindestens ent-
sprechend Gerätegruppe II Katego-
rie 3 G 

         

d. Bereich des 
Folienan-
schlusses um 
den Fermenter 

Folienanschluss tech-
nisch dicht – Zone 2 
umlaufend im Umkreis 
von 3m nach oben und 
seitlich, nach unten 2 m 
mit 45° ansteigend 

 

Alle Betriebsmittel mindestens ent-
sprechend Gerätegruppe II Katego-
rie 3 G 
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a) Das Stützluftgebläse 
befindet sich im Freien  
Zone 2 im Umkreis von 
3m um das Stützluft-
gebläse 

Alle Betriebsmittel mindestens ent-
sprechend Gerätegruppe II Katego-
rie 3 G 

         2.1.3. Rück-
strömung durch 
das Stützluft-
gebläse 

b) Das Stützluftgebläse 
sitzt in einem umschlos-
senen Raum.  

Der gesamte Raum ist 
Zone 2 

Alle Betriebsmittel mindestens ent-
sprechend Gerätegruppe II Katego-
rie 3 G 

 
 

 
 

 
 

      
 

Schaugläser im Frei-
en: 

Im Bereich von tech-
nisch dichten Schauglä-
ser kann bei Undichtig-
keiten ein explosionsfä-
higes Gemisch entste-
hen (Zone 2 im um 
Schaugläser) 

Die Schaugläser sind als technisch 
dicht eingestuft (Herstellerbeschei-
nigung siehe Anlage      ) und  

alle im Ex-Bereich eingebauten und 
benutzten Geräte (z. B. Scheinwer-
fer oder Handlampen) sind Ex-
geschützt (Kategorie 1, 2oder 3). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      
 

 
      
 
 

2.1.4  
Gefahr durch 
austretendes 
Biogas im Be-
reich von Anla-
genteilen, Aus-
rüstungsteilen 
und Verbindun-
gen (z. B. 
Schaugläser, 
Verbindungen in 
Gasleitungen, 
Probenahmestel-
len….) Aufstel-
lung und Eintei-
lung siehe An-
hang 9 und 10 
TI 4 

Schaugläser im Raum:

Zone 2 ganzer Raum. 

 

Die als technisch dicht eingestuften 
Schaugläser liegen in einem um-
schlossenen Raum. 

Alle Einbauten in diesem Raum 
sind Ex-geschützt (Kategorie 1 oder 
2)  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

      
 

 
      

Keine Zone 

 

Die Wellendurchführung des Rühr-
werks ist als technisch auf Dauer 
Dicht eingestuft (siehe Anhang 10 
Punkt 1.1 Absatz 4a Ziffer 2) - Her-
stellerbescheinigung ist vorhanden. 

Oder: 
Die Wellendurchführung des Rühr-
werks ist als technisch Dicht einge-
stuft und die vom Hersteller vorge-
gebenen Wartungsinterwalle (z. B. 
Ölstandskontrollen bei Wellen-
durchführungen werden eingehal-
ten.  

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

      
 
 
 
 
 

      

2.1.5  
Gasaustritt 
durch Undich-
tigkeit an der 
Durchführung 
des Lanzen-
rührwerks. 

 

 
 

 

 
Gasaustritt durch 
Undichtigkeit an 
der Verstellein-
richtung des 
Tauchmotor-
rührwerkes. 

Keine Zone  Die vom Hersteller vorgegebenen 
Wartungsinterwalle, z. B. Fettein-
pressung bei Seildurchführungen 
zur Höhenverstellung, werden ein-
gehalten  

         

2.1.6 
Gefahr durch 
austretendes 
Biogas im Be-
reich des Fest-
stoffeintragsys-
tems.  

Keine Zone  

 
 
 

 

 

Im Normalbetrieb ist zwangsläufig 
eine ausreichend eingetauchte Zu-
gabe sichergestellt. (Siehe TI 4 
Punkt 2.2.5) 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

      
 

 

 

 



Handlungshilfe zur Gefährdungsbeurteilung - Biogasanlage 
 

Erfüllt? Gefährdung Zoneneinteilung Explosionsschutzmaßnahme 
Ja Nein ent-

fällt

Realisie-
rung 

Wer/wann 
 

Seite 12 von 18 

 Kann im Normalbetrieb 
eine ausreichende Tau-
chung nicht gewährleis-
tet werden, ist der ge-
samte Bereich um den 
Feststoffeintrag Zone 2 

Der gesamte Feststoffeintrag ist Ex-
geschützt (Kategorie 3). 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
      

Keine Zone  

 
 

 

 

 
a) Zone 0 im gesamten 
Raum bei Ableitung in 
umschlossene Räume 
ohne Lüftung 

Das Kondensat wird in einem ge-
schlossenen Entwässerungssys-
tem, in einem Entwässerungsauto-
maten oder in Schleusen mit Dop-
pelsperrarmatur abgeschieden.  

 

 
Alle Einbauten in diesem Raum 
sind Ex-geschützt (Kategorie 1) 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

      
 
 

 
 
 

 
      
 
 

2.1.7  
Gefahr durch 
austretendes 
Biogas im Be-
reich des Kon-
densatableiters 

 

Bei offenen 
Wasserver-
schlüssen ist 
mit der Bildung 
einer g.e.A. 
infolge von 
Durchschlag 
oder Austrock-
nung der Was-
serverschlüsse 
oder infolge 
von Fehlbedie-
nung zu rech-
nen 

b) Zone 1 im gesamten 
Raum bei Ableitung in 
umschlossenen Räume 
mit natürlicher Lüftung 

Zone 2 1m um Öffnun-
gen des umschlossenen 
Raumes 

Alle Einbauten in diesem Raum 
sind Ex-geschützt (Kategorie 2) 
 
 

Alle Einbauten in diesem Bereich 
(Kategorie 3) 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

      
 

 
 
      

 
 
      

2.1.8.  
Explosions,- 
Erstickungs- 
oder Vergif-
tungsgefahr 
durch Biogas, 
Schwefelwas-
serstoff oder 
Kohlendioxid 
bei Arbeiten im 
Bereich der 
Vorgrube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Vorgruben und Sam-
meltanks, in Behältern 
und Gruben, in denen 
Substrate gemischt und 
mit vergorenem Substrat 
angereichert werden, ist 
mit einer Gasfreisetzung 
und damit mit dem Ent-
stehen einer explosions-
fähigen, erstickenden 
oder durch den Gehalt 
an Schwefelwasserstoff 
giftigen Atmosphäre zu 
rechnen. 

 

Es gibt weder Vorgruben, noch 
Behälter und Sammeltanks, in de-
nen Fermente, Kofermente, Frisch-
gülle oder vergorenes Substrat 
gesammelt, gemischt oder gelagert 
werden. 

Wenn nein:  
Vorgruben, Gruben, Behälter und 
Sammeltanks befinden sich im Au-
ßenbereich ohne direkte Verbin-
dung zu einem Gebäude. 

Wenn nein: 
Vorgruben, Gruben, Behälter und 
Sammeltanks befinden sich im Ge-
bäude, sind innerhalb des Gebäu-
des gasdicht verschlossen und nur 
mit der Außenatmosphäre verbun-
den. 

Wenn nein: 
Vorgruben, Gruben, Behälter und 
Sammeltanks befinden sich im Ge-
bäude. Der Raum ist gasüberwacht 
(Methan, Schwefelwasserstoff, Koh-
lendioxid). Die Einrichtung zur Ab-
führung der Gase wird zwangsläufig 
bei der Befüllung eingeschaltet.  
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 Es werden alle Vorsichtsmaßnah-
men ergriffen, die im „Informations-
papier zur Sicherheit bei Biogasan-
lagen“ vorgeschlagen werden. (Sie-
he CD „Prävention auf einen Blick“) 

Warnschilder und Betriebsanwei-
sung sind vorhanden. 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

      
 
 
 
 

      

2.1.9.1  
g. e. A. im Fer-
menter durch  
Einblasen von 
zu viel Luft zur 
Entschwefelung 

Keine Zone  Erreichen der OEG (Zone 2)ist nicht 
möglich, weil die Luftdosierpumpe 
auf eine Fördermenge von max. 6% 
des gleichzeitig erzeugten Biogases 
eingestellt ist. Auch bei einer Fehl-
funktion können keine wesentlich 
höheren Luftmengen gefördert wer-
den. 

 
 

 
 

 
 

      
 

2.1.9.2 Einsau-
gen von Luft 
über die Über- 
Unterdrucksi-
cherung bei 
Behältern mit 
stark schwan-
kenden Füll-
ständen. (Nach-
gär- oder gas-
dichte Endla-
gerbehälter) 

Wird viel Substrat in 
kurzer Zeit entnommen 
besteht die Gefahr, dass 
Luft in die Gärbehälter 
eingesaugt wird und so 
die OEG erreicht wird. 

Zone 2 im Fermenter 

Eine Füllstandsüberwachung schal-
tet bei Unterschreitung des Min-
destfüllstandes vorhandene Tauch-
rührwerke und andere Zündquellen 
ab und löst einen Alarm aus. 

Ein Unterdruckwächter im Gassys-
tem schaltet vor Ansprechen der 
Unterdrucksicherung die Substrat-
förderpumpe oder Gasförder- und 
Verbrauchseinrichtungen ab. 

Durch folgende Maßnahmen wird 
sichergestellt, dass keine Luft in die 
Gasräume eingesaugt werden 
kann.  

      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

      
 
 
 

 
      
 
 
 
 

      
 

 

2.1.10 
g. e. A. im Be-
reich der Ent-
schwefelung 
 

Gasrückströmung über 
Entschwefelungsleitung 
und Entschwefelungs-
pumpe in einen Raum. 

Keine Bildung explo-
sionsfähiger Gemi-
sche zu erwarten, 
wenn Bedingung ein-
gehalten wird. 

In der Leitung zwischen Entschwe-
felungspumpe und Fermenter ist 
außerhalb eines umschlossenen 
Raumes ein Rückschlagventil ein-
gebaut. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

      

 Ausströmen von Biogas 
beim Filterwechsel an 
einer Entschwefelung 
mit Aktivkohlefilter. 

 

Betriebsanweisung zum Filter-
tausch ist vorhanden und wird be-
achtet. Mitarbeiter werden unter-
wiesen. 

Beim Öffnen der Verschraubungen 
in der Gasleitung wird für eine aus-
reichende Durchlüftung des Rau-
mes gesorgt. 

Oder 
Ein Gaswarngerät wird getragen 
oder ist im Raum aktiv. 
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 Sicherheitshinweise der Hersteller 
hinsichtlich der Selbsterhitzung bei 
der Regenerierung der Aktivkohle 
oder Eisenhaltigen Massen werden 
beachtet. Mitarbeiter werden ent-
sprechend unterwiesen. 

          

2.1.11  
Rohrleitungen, 
Armaturen 

Gefahr durch 
austretendes 
Biogas bei Stö-
rungen. 

 

Sind die Gasleitungen 
nach den Regeln der TI 
4 Punkt 2.7 ausgeführt, 
besteht keine Gefahr 
der Bildung einer g. e. 
A. 

Oberirdische und unterirdisch ver-
legte Gasrohre bestehen aus zuge-
lassenen Materialien (TI 4 Punkt 
2.7) 

Gasrohre und Installationen wurden 
vor Inbetriebnahme einer Dicht-
heitsprüfung nach DVGW-TRGI 
2008 G469 und G600 unterzogen 
und der Installateur hat die Dichtig-
keit bestätigt. Vorlage für Prüfbe-
scheinigung siehe Anhang 2 und 
Anhang 12 TI 4 (Anlage      ) 

Alle gasführenden Anlagenteile 
werden jährlich auf Beschädigung, 
Dichtheit und Korrosion überprüft. 

Im Bereich von Fahrwegen sind 
Gasleitungen durch einen Anfahr-
schutz wirksam vor Beschädigun-
gen geschützt. 

Die Gasleitungen sind zum Schutz 
vor Verwechslungen gelb markiert 
und mit einem Pfeil für die Fließrich-
tung gekennzeichnet. 

Die Gasleitungen sind frostsicher 
verlegt. 

Mechanische Beschädigungen 
durch Setzungen sind durch geeig-
nete Durchführungen und entspre-
chende Anschlüsse verhindert. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

      
 
 

 
      
 
 
 
 
 
 

 
      
 
 

      
 
 
 

      
 
 
 

      
 

      

 

2.2. 

BHKW-Raum 

Ausströmen von 
Biogas durch 
Undichtigkeiten 
an Gas führen-
den Bauteilen 
innerhalb des 
BHKW-Raumes. 

Kein explosionsge-
fährdeter Bereich, 
wenn 

a) Beim Einsatz von 
Saugmotoren ohne Gas-
druckerhöhung durch 
z. B. Gasgebläse oder 
Turbolader eine  Quer-
lüftung nach TI 4 Punkt 
3.2.1.3 vorhanden ist. 

b) Beim Einsatz von 
Motoren mit Turboaufla-
dung. die Bedingungen 
nach TI 4 Abs. 3.2.1.6 
eingehalten werden. 
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c) Im BHKW-Raum ein 
Verdichter betrieben 
wird und die Bedingun-
gen nach TI 4 Punkt 
3.2.1.7 eingehalten wer-
den. 

  
 

       

 

3. Gefährdungen durch Druckbehälter 

   Ja Nein ent-
fällt 

 
 

Bereich,  
Tätigkeit 

Gefährdung Schutzmaßnahme Erfüllt? Realisie-
rung 

Wer/wann

Betriebsräume 
mit Drucklufter-
zeugern mit 
Druckbehältern 

Gefährdung durch 
Druckwellen, wegflie-
gende Teile oder schla-
gende Leitungen bei: 

1. Ausfall von Über-
druckventil und 
Druckschalter 

2. äußeren Kräften und 
Momenten an Stut-
zen und Tragele-
menten 

3. Korrosion, Verkle-
bung oder Verstop-
fung bei Sicher-
heitsventilen 

Befestigung von beweg-
lichen Schläuchen. 

Prüfungen: 

1. Vor der ersten Inbetriebnahme: 

2. Wiederkehrende Prüfungen: 

2.1 alle 2 Jahre äußere Prüfung 

2.2 alle 5 Jahre innere Prüfung 

2.3 alle 10 Jahre Festigkeitsprüfung

Wer prüft: 

Befähigte Person – wenn das Bar-
Literprodukt (Betriebsdruck [bar] * 
Behälterinhalt[Liter]) >50 u.<= 1000.  

Zugelassene Überwachungsstelle 
[ZÜS] – wenn Bar-Literprodukt > 
1000 

Ein Prüfbuch in dem alle Prüfungen 
dokumentiert werden ist vorhanden.

Hinweis: Weitere Hinweise zur 
Gefährdungsbeurteilung für Druck-
geräte siehe TRBS 2141 auf der 
CD „Prävention auf einen Blick“ 
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4. Zusätzliche Gefährdungen durch Gefahrstoffe (Auszug aus der GB-Gefahrstoffe) 

Bemerkung: Wird die Biogasanlage zusammen mit einer Landwirtschaft betrieben und werden Arbeitnehmer 
eingesetzt, ist die gesamte Gefährdungsbeurteilung Gefahrstoffe zu dokumentieren (siehe Gefährdungsbeurtei-
lung Gefahrstoffe auf der CD „Prävention auf einen Blick“ oder im Internet unter www.lsv.de ). 

Erfüllt? Bereich,  
Tätigkeit 

Gefährdung 
 

Maßnahme 
Ja Nein ent-

fällt

Realisie-
rung 

Wer/wann 
4.1 Flüssigmist 
bzw. Substrat-
lagerung allge-
mein 

Vergiften, Verbrennen, 
Ersticken durch H2S, 
CO2 und CH4 

Bei geschlossenen Gruben sind an 
gegenüberliegenden Seiten unver-
schließbare Entlüftungsöffnungen 
vorhanden. 

Das Einströmen von Gasen aus 
Gruben und Kanälen im Freien in 
Gebäude oder Räume ist sicher 
verhindert. 

Geschlossene Räume, in denen 
sich Bedienstände von Rühr-, 
Pump- und Spülwerken befinden, 
haben keine Öffnungen zu Gruben 
und Kanälen. 

Bedienstände befinden sich über 
Flur. 

Warnhinweise sind an Öffnungen 
von Gruben und Kanälen gut sicht-
bar angebracht. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

      
 
 
 

      
 
 
 

      
 
 
 
 

      
 

      

4.2 Einsteigen 
in Gruben Ka-
näle und Fer-
menter 

Vergiftungs- oder Ersti-
ckungsgefahr beim 
Einsteigen in die Vor-
grube  

In Güllegruben, Güllekanäle oder 
Fermenter von Biogasanlagen wird 
wegen der Lebensgefahr durch die 
Gase H2S und CO2 und der Explo-
sionsgefahr durch CH4 nicht einge-
stiegen. Ist ein Einstieg unumgäng-
lich, wird  
1.  vor und während des Auf-
enthalts mit geeignetem Gebläse 
zwangsbelüftet,  
2. die Gasfreiheit und der 
Sauerstoffgehalt der Atemluft mit 
einem Gasmessgerät überprüft, 
3. oder vom Einsteigenden 
wird umgebungsunabhängiger A-
temschutz benutzt, und  
4. die einsteigende Person 
durch mindestens zwei weitere 
Personen gesichert (Erläuterungen 
hierzu in der Broschüre “Flüssig-
mist“ auf der CD-ROM “Prävention 
auf einen Blick“).  

Diese Arbeiten erfolgen nur auf 
Anweisung des Unternehmers. Eine 
Betriebsanweisung finden sie auf 
der CD-ROM “Prävention auf einen 
Blick“.  
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Gefährdung 
 

Maßnahme 
Ja Nein ent-

fällt

Realisie-
rung 

Wer/wann 
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Besondere Gefährdun-
gen beim Einsteigen in 
den Fermenter 

Da der Schlamm im Fermenter 
noch ausgast, wird nur mit Perso-
nenwarngerät (Gasmessgerät mit 
Warneinrichtung) oder Umluftunab-
hängigem Atemschutzgerät gear-
beitet. 

Eine Betriebsanweisung für die 
Außerbetriebnahmephase ist vor-
handen und wird beachtet (Vorlage 
siehe Anhang 6 TI 4). Die Mitarbei-
ter werden unterwiesen. Die Unter-
weisung wird dokumentiert. 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

      
 
 
 

 
 
      

4.3 
Pumpenraum 

Undichtigkeiten 
oder Bersten 
von Substratlei-
tungen und 
damit Anreiche-
rung der Luft 
mit Gasen 

Explosions-, Ersti-
ckungs- oder Vergif-
tungsgefahr durch Bio-
gas, Schwefelwasser-
stoff oder Kohlendioxid. 

Bildung einer g. e. A., 
einer giftigen oder ersti-
ckenden Atmosphäre ist 
nicht möglich, wenn 
Bedingungen eingehal-
ten werden. 

Der Pumpenraum liegt oberirdisch, 
entstehende Gase können durch 
zwei vorhandene gegenüberliegen-
de Lüftungsöffnungen ungehindert 
abfließen. 

Der Pumpenraum oder Pumpen-
schacht liegt unter Erdgleiche und 
ist mit einer Zwangslüftung ausges-
tattet. 

Warnschild und Betriebsanweisung 
sind vorhanden. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

      
 
 
 
 

      
 
 
 

      
 

Gefährdung durch Um-
gang mit Gefahrstoffen 
zur Entschwefelung des 
Biogases 

Werden zur Entschwefelung Ge-
fahrstoffe eingesetzt, ist das ent-
sprechende Sicherheitsdatenblatt 
vorhanden. Haben Mitarbeiter Kon-
takt zu diesem Gefahrstoff, ist eine 
Betriebsanweisung vorhanden. 

         4.4 Lagerung 
von Zusatzstof-
fen mit Gefahr-
stoffzeichen 

Gefährdung durch Si-
lierhilfsmittel (z. B. Pro-
pionsäure)  

Sicherheitsdatenblatt und Betriebs-
anweisung sind vorhanden und 
werden beachtet. Mitarbeiter wer-
den unterwiesen. 

 

 

 

 

 

 

      

 

4.5 Brandgefahr 
im BHKW-Raum 

Undichte Einspritzlei-
tungen und durch Un-
dichtigkeiten am Motor-
block auslaufendes Mo-
toröl kann in Verbindung 
mit heißen Teilen (z. B. 
Abgasturbolader) Brän-
de verursachen. 

Im Raum gelagertes 
Zünd- oder Motoröl kann 
als zusätzliche Brand-
last und als Brandbe-
schleuniger wirken. 

Bei Zündstrahlmotoren werden die 
Einspritzleitungen regelmäßig auf 
Dichtheit überprüft. 

Zündkerzen in Gasmotoren werden 
nach Vorgaben des Herstellers 
gewechselt 

BHKW und Heizöl- bzw. Motorölla-
ger sind räumlich getrennt 

Zum Schutz gegen auslaufendes 
Heizöl ist ein Magnetventil einge-
baut 
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5. Zusätzliche Gefährdungen durch Biostoffe (Auszug aus der GB-Biostoffe) 

Bemerkung: Wird die Biogasanlage zusammen mit einer Landwirtschaft betrieben und werden Arbeitnehmer 
eingesetzt, ist die gesamte Gefährdungsbeurteilung Biostoffe zu dokumentieren (siehe Gefährdungsbeurteilung 
Biostoffverordnung auf der CD „Prävention auf einen Blick“ oder im Internet unter www.lsv.de ). 

Allgemein Die Anlage ist technisch so ein-
gerichtet, dass ein Kontakt des 
Beschäftigten mit biologischen 
Arbeitsstoffen auf ein Minimum 
reduziert wird (technische und 
organisatorische Maßnahmen 
sind zu erläutern). 

         

Wundstarrkrampf (Te-
tanus) 

2/2 

Ausreichender Impfschutz ist 
vorhanden. 

         

5.1 Alle Biogas-
anlagen 

Pilzbefall von Erntegut 
(z. B.  Silage) oder 
Kofermenten 

Beim Umgang mit pilzbehaftetem 
Erntegut wird persönliche 
Schutzausrüstung (Partikelfiltrie-
render Atemschutz  mindestens 
der Klasse P2 – FFP2) zur Verfü-
gung gestellt, getragen und in 
hygienisch ordnungsgemäßem 
Zustand gehalten. 

Anmerkung: Bei Empfehlung von 
FFP2, arbeitsmedizinische Vor-
sorge nach VSG 1.2 H7 durchfüh-
ren (H7 nicht notwendig bei einer 
Tragezeit von nicht mehr als ei-
ner halben Stunde pro Tag und 
bei fremdbelüfteter Atemschutz-
haube oder Partikelfiltergerät mit 
Gebläse, da hier kein Atemwider-
stand). 

         

Eine arbeitsmedizinische Vor-
sorge wird vor Aufnahme der 
Tätigkeit sowie in regelmäßigen 
Abständen veranlasst. 

         

Die Maßnahmen der TRBA 214 
“Abfallbehandlungsanlagen ein-
schließlich Sortieranlagen in der 
Abfallwirtschaft“ werden ein-
gehalten. 

         

5.2 Abfallanla-
gen 

Gefährdung durch 
Biostoffe in Abfällen 

Die "Allgemeinen Hygienemaß-
nahmen: Mindestanforderungen" 
(TRBA 500) sind bekannt und 
werden erfüllt. 

         

 


